
ANT/2024/011
Berichtswesen zur Ausführung von Beschlüssen 
im Haupt- und Finanzausschuss am 18.03.2024 
Interfraktioneller Antrag

Antwort der Verwaltung:
Anliegende Übersicht ist vom Stand 11.11.2024, konnte von der 
Verwaltung aber leider noch nicht vollständig ergänzt werden. 
Sie wird nun fortlaufend aktualisiert und fortgeschrieben.
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Einwohnerfragestunde des HFA am 07.10.2024 
Beantwortung der Fragen von Herrn Stibbe 
 
 
Zinszahlung AT1 Anleihe und Verwaltungsrat 
 
Antworten von Herrn Lüchau – Wedel-Politik 

„Die Inhalte auf wedel-politik.de sind keine offiziellen Aussagen der Stadt Wedel, ihrer 

Verwaltung oder des Stadtrates. Die Website wird privat von mir, betrieben und bietet 

persönliche Ansichten, Zusammenfassungen von Sitzungen und Erläuterungen zu den 

politischen Geschehnissen und Themen in Wedel. Für offizielle Informationen empfehle ich 

die Website der Stadt Wedel (www.wedel.de) oder das Bürgerinformationssystem. 

Das Impressum klärt auf, wer für diese Seite verantwortlich ist. Das ist nicht die Stadt Wedel. 

Es fehlen städtische Logos und das Wappen der Stadt, die auf offiziellen Seiten üblich sind. 

Während die städtische Website sachlich und formell aufgebaut ist, setze ich hier auf einen 

persönlicheren Stil und kommentiere politische Themen aus meiner Perspektive. 

Da sich Ihre Fragen und Äußerungen zu meiner Seite nicht auf einen speziellen Beitrag 

meiner Seite beziehen, beziehe ich meine Antworten auf den neuesten Artikel „Fragen-

katalog zur Investition der Stadt Wedel bei der Stadtsparkasse Wedel“ vom 02.10.2024. 

 
Zinszahlung Anleihe AT1 

Die Zahl von 4,5 Mio. stammt aus einem Telefonat mit dem Fachdienst Finanzen. Sie setzt 

sich aus einer halben Zinszahlung von 2015 und weiteren Zahlungen von 2016-2022 

zusammen. Sie deckt sich mit der Zahl aus dem Faktencheck zur Anleihe, den die Verwaltung 

am 04.06.2024 veröffentlicht hat. Hier nannte die Verwaltung Zinserträge von 4.573.333,32 

€. Woher die Differenz stammt, weiß ich nicht. Ich war der Meinung, dass es sich im Jahr 

2015 nicht um Zinserträge für 180 Tage gehandelt hat, sondern für 228 Tage. Letztendlich ist 

für meinen Fragenkatalog die genaue Zahl auf Heller und Pfennig nicht relevant. 

 
Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wedel 

Hier beziehen Sie sich anscheinend auf die Frage 6 in meinem Fragenkatalog zur Anleihe. 

Hier habe ich spekulativ versucht, ein paar Gründe zu nennen, warum Zinszahlungen 

ausbleiben könnten. Hierzu habe ich verschiedene Seiten im Internet als Recherche genutzt 

und meine eigenen Schlüsse daraus gezogen. Da ich kein Jurist und auch kein Experte für das 

Stadtsparkassenwesen bin, habe ich mich entschieden, diese Frage mit der dazugehörigen 

Antwort – mit einer entsprechenden Kennzeichnung, dass diese Frage in einer früheren 

Version existierte – zu löschen, um sie einer weiteren Prüfung zu unterziehen. Im besten Fall 

von Experten. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, auch über dieses Thema hinaus, oder Fehler, 

Ungereimtheiten oder Ähnliches auf meiner Seite finden, freue ich mich über Ihre direkte 

Kontaktaufnahme. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Jan Lüchau“ 

http://www.wedel.de/


 

Zinszahlung AT1 Anleihe und Verwaltungsrat 
 
Antworten von Herrn Cybulski - Vorstandsvorsitzender - Stadtsparkasse Wedel 

 
Seines Erachtens liegen bei diesen Fragen lediglich Wiederholungen schon bekannter 
Sachverhalte vor. Deswegen könne er ebenfalls nur wiederholen, was schon mehrfach 
kommuniziert wurde. 
  

1. Die Höhe der Zinszahlungen beträgt bis heute 4.225.000 EUR, damit hat die Stadt 
Wedel bis heute in Ihrem Haushalt einen Nettogewinn von über 3.300.000 EUR 
erwirtschaftet. 
 

2. Die Entscheidung zur Aussetzung der Zahlung wurde mehrfach mit dem 
Verwaltungsrat und dem damaligen Bürgermeister Herrn Kaser erörtert. 
 

3. Die Politik wurde im HFA am 13.11.2023 im nicht öffentlichen Teil über die 
Hintergründe der Aussetzung durch den Vorstand und den damaligen Bürgermeister 
Herrn Kaser in seiner Rolle als Verwaltungsratsvorsitzender umfassend informiert. 
 

4. § 19 Sparkassengesetz SH i.V.m. § 96 Landesverwaltungsgesetz verpflichtet die 
Mitglieder der Organe der Sparkasse (Vorstand und Verwaltungsrat) zur 
„Verschwiegenheit über den Geschäftsverkehr der Sparkasse und die Tätigkeit in den 
Organen und in den Ausschüssen“. Damit ist eine Behandlung eines solchen Themas 
in einer öffentlichen Sitzung ausgeschlossen, da damit die Mitglieder der Organe der 
Sparkasse gegen geltendes Recht verstoßen würden und sich nach § 20 SPKG SH evtl. 
sogar Haftungsrisiken aussetzen würden.  

 
 
 
 
 
Zinszahlung AT1 Anleihe 
Antworten von Herrn Scholz – Fachdienstleiter Finanzen 
 

Frage 1: 
2015 hat die Stadt 373.333,33 € Zinsausschüttung bekommen. Anteilig 2014 und 2015. 2016 
– 2022 einschließlich jährlich 600.000,00 €. In Summe ergeben sich somit: 4.573.333,33 €. 
Die Differenzen zwischen der G.u.V.-Rechnung der Sparkasse und der Ergebnisrechnung der 
Stadt ergeben sich aus den unterschiedlichen Abgrenzungsregelungen. 
 
Frage 2:  
In 2023 erfolgte keine Zinszahlung. 
 
Frage 3:  
Dem Rat wurde am 22.12.2022 im Zuge der abschließenden Haushaltsberatungen mitgeteilt, 
dass 2023 keine Zinsausschüttung zu erwarten ist. Demzufolge wurde der entsprechende 
Betrag aus dem Haushaltsplan gestrichen. 
 
  



 

Hinweise der Stabstelle Prüfdienste 
Antworten/Stellungnahme von Herrn Jagemann – Leitung Prüfdienste 
 
Die von der Stabsstelle Prüfdienste in einem Prüfungsvermerk abgegebenen Hinweise fußten 
auf einem entsprechenden Prüfauftrag im Sinne des § 115 Abs. 1 GO des Bürgermeisters. 
Dabei erbat der Bürgermeister Handlungsempfehlungen in seiner Funktion als Vorsitzender 
des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Wedel, um die Beschlussfassung zum Umgang mit 
dem Jahresabschlussergebnis 2022 vorzubereiten. Diese wurden Anfang März 2023 direkt 
gegenüber dem Bürgermeister abgegeben. Zur Frage, ob die (damalige) tatsächliche 
Eigenkapitalausstattung der Stadtsparkasse Wedel nach dem Rahmenwerk zu Basel III eine 
Abführung an die Stadt Wedel verhindert, wurde auf den notwendigen Abwägungsprozess 
und die verschiedenen Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung hingewiesen. 
 
Entsprechend § 14 Nr. 4 der Geschäftsanweisung für die Stabsstelle Prüfdienste wurde der 
Prüfvermerk direkt dem Bürgermeister ausgehändigt. Ob dieser durch den Bürgermeister 
schon damals an den Fachbereich 3 – insbesondere an das Beteiligungsmanagement – 
weitergeleitet worden ist, entzieht sich der Kenntnis der Stabsstelle Prüfdienste. Auch ist 
nicht bekannt, ob die abgegebenen Hinweise in die Beratungen des Verwaltungsrates der 
Stadtsparkasse Wedel eingeflossen sind oder vom Bürgermeister an die Mitglieder des HFA 
bzw. des Rates weitergegeben worden sind. Im Rahmen einer ersten Anfrage nach dem IZG 
zu diesem Fragenkomplex wurde der Vermerk an die Fachbereichsleitung Innerer Service 
und an die Fachdienstleitung Finanzen weitergereicht. 
 
Bei den von der Stabsstelle Prüfdienste abgegebenen Hinweisen handelt es sich anderes als 
bei den öffentlichen Prüfberichten zum Jahres- oder Gesamtabschluss um Schriftgut, 
welches entsprechend der zuvor genannten Geschäftsanweisung dem Bürgermeister 
vorzulegen ist. Insofern liegt es in der Einschätzung des Bürgermeisters hierüber die Gremien 
zu informieren.  
 
 



Einwohnerfragestunde des HFA am 07.10.2024 
Beantwortung der Anfrage von Frau Drewes zu den Hebesätzen 
 
 
 

Der Fachdienst Wirtschaft und Steuern gibt dazu folgende Antwort: 
 
Die Verwaltung beabsichtigt, im Dezember im HFA und im Rat die neuen Hebesätze mit einer 
Satzung beschließen zu lassen. Die alten Hebesätze sind nach der Reform nicht mehr gültig.  
Bei den Hebesätzen wird sich die Verwaltung an die im Transparenzregister des Landes 
Schleswig-Holstein veröffentlichten „aufkommensneutralen“ Hebesätze halten. Ziel der 
Grundsteuerreform war ja, dass diese aufgrund eines Beschlusses des 
Bundesverfassungsgerichtes erforderliche Reform nicht zu zusätzlichen Einnahmen der 
Kommunen führen sollte.   
Das Innenministerium hat Berechnungen für alle Kommunen angestellt, welche Höhe die 
neuen Hebesätze haben müssten, damit die Reform dann auch tatsächlich 
aufkommensneutral umgesetzt werden kann.  
Für Wedel bedeutet das, dass der Hebesatz für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche 
Grundstücke) von derzeit 380 % auf dann 494% steigen muss.  
Für die Grundsteuer B würde sich der Hebesatz von derzeit 540 % auf dann 519 % 
verringern. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass sich die Einnahmen verringern.  
Im Mittel bleiben die bisherigen Einnahmen aus der Grundsteuer konstant, auch wenn es in 
Einzelfällen bei Steuerpflichtigen zu höheren Grundsteuern oder auch niedrigeren 
Grundsteuern kommen wird. 
 



Fragen der ASS an HFA am 11.11.2024:

Wir Eltern haben letzten Donnerstag in der Schulkonferenz erfahren, dass der Ganztag nicht 
ausreichend besetzt ist und uns wurde ein Vertretungskonzept für den Notfall vorgestellt. Diese 
Information hat bei uns viele Fragen aufgeworfen.

Insbesondere möchten wir wissen, warum die Verwaltung in den letzten Jahren, trotz wiederholter 
Nachfragen durch den Schulelternbeirat (SEB), stets behauptet hat, dass es auf Seiten des Ganztags 
keine Probleme gibt. Diese Diskrepanz zwischen den Aussagen der Verwaltung und der aktuellen 
Situation ist für uns schwer nachvollziehbar.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum wir als Eltern nicht informiert wurden, als wir vor dem 
Sommer den Antrag auf Anpassung des Ganztagsmodells gestellt haben. Eine frühzeitige Aufklärung 
hätte uns ermöglicht, besser auf die Situation zu reagieren und gegebenenfalls den Antrag auch auf 
diese Situation anzupassen.

Zuletzt noch die Fragen, wie die Verwaltung kurzfristig auf diese akute Situation reagieren wird, in 
der aktuellen Lage der Haushaltssperre. Die Albert-Schweitzer-Schule benötigt ganz dringend mehr 
Personal auf der Ganztagsseite.

Und hat es einen Grund warum der Punkt einen Sperrvermerk hat?

Wir bitten um eine zeitnahe Klärung dieser Punkte und hoffen auf eine offene Kommunikation, um 
das Vertrauen zwischen Eltern, Verwaltung und Schule zu stärken.



Ich danke ihnen, dass ich heute noch einmal sprechen darf und 
insbesondere Herrn Lüchau für die umfassende Beantwortung 
meiner Fragen zu seiner Seite, die ich ganz interessant finde­
insbesondere seine Ausführungen bzw. seine Meinung zur 
Transparenz in der kommunalen Politik und Verwaltung 

waren sehr interessant.
Herrn Cybulski danke ich auch, dass er doch einem Bürger 
antwortet, der die in Pressemitteilungen gegen Entgelt 
veröffentlichten Ausführungen gern noch einmal in den 
Sitzungsunterlagen der Nachwelt erhalten sehen möchte - also 
nicht als Werbung in eigener Sache.
Lt. Herrn Cybulski betragen die von der Sparkasse bis heute 
gezahlten Zinszahlungen 4.225.000 Euro.
Lt Herrn Scholz betragen die bis heute erhaltenen 
Zinszahlungen 4.573.333,33Euro.
( Delta 348.333,33 Euro)
Und da die Frage und die Antworten die Zinsen bis heute 
betreffen, hat das mit Sicherheit nicht mit unterschiedlichen 
Abgrenzungen zu tun.
(Herr Scholz rechnet offenbar mit Auszahlungsdatum 
16.12.2014 (Datum der Vertragsunterzeichnung) , der von der 
Sparkasse genannte Betrag könnte sich aus dem 
Auszahlungsdatum 15.2.2015 und aus letzter Zahlung 350.000 
Euro 2022 ergeben).
Hierauf deutet auch der Jahresabschluss 2022 der Sparkasse 
(Anhang S.ll)hin.
Also halten wir fest: Eine oder beide der genannten Zahlen 
sind nicht richtig. Mich wundert, dass sogar in einer Antwort 
immer noch unterschiedliche Zahlen zum selben Sachverhalt 
genannt werden und niemand die Ursache erfragt oder klärt. 
-Vielleicht handelt es sich nur um den Fehler einer Person, die 
nicht richtig nachgeschaut hat?
-Vielleicht sind aber ein oder mehrere Jahresabschlüsse falsch 
erstellt worden?
-Vielleicht haben sie es aber auch mit einem veritablen 
Compliance Problem zu tun?

Frage 1: Wann erfolgte die Valutierung der AT 1 Anleihe? 
Frage 2 : Erfolgte die 1. Zahlung der Sparkasse am 
30.07.2015 für die bis dahin angefallenen Zinstage?
Frage 3 : Wie lautet der korrekte Betrag der gezahlten 
Zinsen -
S^WW^gV0^ ^er Sparkasse genannten Beträge stimmen, 

Wurden Teilzahlungen vorgenommen und



dieses vorher kommuniziert?
Ich hatte zwar nicht nach dem Nettogewinn für die Stadt 
gefragt, die Herr Cybulski mit über 3,3 Mio. Euro bis heute 
beziffert- also sehr vorteilhaft für die Stadt.
Die vermutliche und ich meine auch durch die Stadt 
Verwaltung genannte Aussage, dass die Zinsen 
ergebniswirksam und die Tilgung ergebnisneutral als 
Passivtausch o.ä. verbucht sind und deshalb die Stadt 
profitabel mehr Geld zur Verfügung hatte, verstehe ich als 
einfacher normaler Bürger nicht.
Ich verstehe, dass die Stadt bis heute (31.12.2024) für das 
aufgenommene Darlehen approximativ 6.000.000 Euro 
Liquidität der Kasse entnommen und 4.225.000 bzw. 
4.533.333,33 Euro eingezahlt wurden-rein wirtschaftlich 
betrachtet haben die steuerzahlenden Bürger und 
Unternehmen Wedels die Stadtsparkasse Wedel mit 1.5-1,8 
Millionen Euro gesponsert und dieses Geld stand nicht für 
notwendige Dinge zur Verfügung, ggf. musste man sich neu 
verschulden, um die Tilgung erbringen zu können.
Die Stadtsparkasse hat den Zinssatz für quasi,, 10 
Mio. Ei genkapital“ auf durchschnittlich 4,3% oder 4,6% 
verbilligt ( Dispokredit 12%) - zum Vergleich: die 
durchschnittliche Eigenkapitalrendite von wesentlichen 
Banken lag 2022 bei ca. 7,6%).
Nach meinem Empfinden wird hier der dem Leser ( 
Verwaltung, Rat, Bürger) „Sand in die Augen gestreut“ 
Ich hatte in meiner Anfrage hier im HFA explizit die Frage 
gestellt, ob die durch den Vorstand der Sparkasse gegebenen 
Informationen tatsächlich und geprüft unter die gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht fallen. Eine Antwort erhalte ich 
hierzu nicht- nur die schon bekannte Begründung der 
Sparkasse mit Hinweis auf §19 Sparkassengesetz i.V. §96 
Landesverwaltungsgesetz.
Mit Erstaunen und Verwunderung nehme ich zur Kenntnis, 
dass der Vorstand der Sparkasse zwar öffentlich in der 
Pressemitteilung und auch hier öffentlich die Summe der 
Zinszahlungen an den Kunden Stadt Wedel bekanntgeben 
darf, die Begründung einer Nichtzahlung und ggf. Teilzahlung 
einer Verschwiegenheitspflicht unterliegt.
§ 19 hab ich mitgebracht
§96 hab ich mitgebracht
Da der Vorstand der Sparkasse wohl kaum ehrenamtlich tätig 
ist, dürften die angegebenen §§ für ihn kaum gelten. Die 
Verwaltungsratsmitglieder hätten wohl auch im nicht 
öffentlichen Teil der Sitzung nicht berichten dürfen und der 
Vorstand der Sparkasse darf vermutlich die Begründung der 
Zinsaussetzung in jeglicher Form abgeben. -
Frage 5: Wurde die Öffentlichkeit zu Unrecht aus der 
Behandlung des Themas ausgeschlossen?



Frage 6: Wie lautet die Begründung der Sparkasse für die 
Zinsaussetzung?
Ich hatte in meiner Anfrage nach den Aufgaben, Kompetenzen 
und der Verantwortung des Verwaltungsrates gefragt, die ja 
zumindest teilweise als weitere sachkundige Mitglieder durch 
den Träger gewählt werden. Auf die Beantwortung verzichte 
ich, ich habe ins Gesetz geschaut.
Der Verwaltungsrat hat umfangreiche Aufgaben und 
Verantwortung wie z.B. Richtlinien der Geschäftspolitik 
festlegen, Bestellung und Entlassung von 
Vorstandsmitgliedern 
und vieles mehr.
§10
I Have A Dream- in Analogie zu Marthin Luther King habe 
auch ich einen Traum, nämlich
-Dass Transparenz Bemühungen in dieser Stadt nicht nur 
Lippenbekenntnisse sind sondern von den Verantwortlichen 
auch umgesetzt werden
-Dass die Anregungen der Stabsstelle Prüfdienste auch vom 
Rat und dem Verwaltungsrat der Sparkasse aufgenommen 
werden, u.a.
-die Sparkasse die Zinszahlungen wieder aufnimmt
-die Sparkasse zukünftig aus ihrem Bilanzgewinn im 
möglichen Umfang an ihren Träger ausschüttet
Ich werde mich ab heute wieder- zumindest vorerst- in die 
Menge der gesichts-und namenslosen Bürger einreihen, die 
zwar am Stammtisch ein wenig meckern aber ansonsten ganz 
umgänglich sind, ihre Unzufriedenheit mit der Politik dann 
ggf.aber in Wahlen sichtbar machen.
Wenn sie es wünschen-aber nur dann- stehe ich ihnen aber als 
Dialogpartner zur Verfügung.
Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit
Burkhard Stibbe



Protokolländerung zum HFA am 07.10.2024 
Öffentlicher Teil  

 

TOP Ö 9.4 Personalbericht 2023, Seite 9  
 

 

Frau Blasius hat eine Klarstellung eingereicht  
zu TOP 4.2 Seite 5: 

 

 

 

bisher neu 

Frau Blasius ergänzt, dass die 
Landesregierung beschlossen habe, Wohn- 
und Nichtwohngebäude mit 
unterschiedlichen Hebesätzen zu 
besteuern, also die Grundsteuer B zu 
splitten. 
 

Frau Blasius ergänzt, dass die 
Landesregierung beschlossen habe, dass 
Gemeinden zukünftig die Möglichkeit 
bekommen, Wohn- und Nichtwohngebäude 
mit unterschiedlichen Hebesätzen 
besteuern zu können (also die Grundsteuer 
B zu splitten).". 

 

 



 
 
 
 
 

 1 

 
 
Fragen zum Haushaltsentwurf 2025 

 
 

1. Investitionen 2025, Investitionen EDV, Seite 73  
Inventaranschaffung > 1.000€ 
a) Wofür sind die 75.000€ eingeplant? 

Seite 198, Nr. 29,  
b) Warum sind Kosten für Video-Streaming (Höhe?) im Ratssaal eingeplant / können 

diese geschoben werden? 
 

2. Investitionen 2025, Seite 92/93, Investitionen Spielplätze 
a) Welche Investitionen verbergen sich genau unter der Zeile Infrastrukturvermögen > 

1000 €:  55.00 € ? 
b) Welche Geräte werden für die Spielplätze in der Heinrich-Schacht-Str., 

Egenbüttelweg, Ansgariusweg, Pinneberger Straße beschafft bzw. ersetzt? Wir bitten 
um eine Aufstellung der Spielgeräte. 

c) Können die Investitionen auch in 2026 getätigt werden? 
 

3. Investitionen 2025, Seite 93, Investitionen Elbestadion,  
Ersatzbeschaffung Hangmäher 15.000 €:  
a) Könnte diese Investition verschoben werden? 
b) Könnte der Bauhof einen Mäher stellen? Wie oft im Jahr werden die Hänge gemäht? 

 
4. Investitionen 2025, Seite 94, Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen 

Welche Inventaranschaffungen als Sammelposten GWG sind hier in Höhe von 
17.000€ geplant?  
 

5. Investitionen 2025, Seite 98/99, Investitionen Sanierung B431 
a) Baukostenanteile Oberflächenentwässerung, 100.000 € Was verbirgt sich dahinter? 

Könnte diese Investition verschoben werden? 
b) LSA-Beschleunigung FFW (B431/Austr.), 20.000 € 
c) Was verbirgt sich dahinter? Muss die Feuerwehr auch bei Blaulichteinsatz die 

Ampelschaltung beachten? Könnte diese Investition verschoben werden? 
 

6. Investitionen 2025, alle Schulen, Investitionen IT-Ausstattungen 
Im Zuge des Digitalpaktes sind Investitionen in Höhe von 777.500€ in den Schulen 
geplant.  
a) Waren hierfür Fördermittel eingeplant oder gehen die Kosten komplett zu Lasten 

unseres Haushaltes? 
b) Stehen stand heute noch Fördermittel zur Verfügung, die hierfür eingeworben 

werden könnten? 
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7. Förderzentrum, Seite 337,Pkt. 25 
Gebäudemanagement von 341.800€ auf 637.700€ gestiegen, warum? 
 
8. Museen, Seite 356f, Pkt.13 

a) Mietkosten für das Technicon sollen als Spende zurückkommen, wo wird die Spende 
gebucht? 

b) Pkt 25: Auch hier deutlich höhere Kosten für das Gebäudemanagement, warum? 
 
9. Bauhof, Seite 699 f, 

Es sollten sich aufgrund der Erhöhung der Mitarbeitenden die Kosten für die 
Fremdleistungen reduzieren. Wo werden Fremdleistungen gebucht? Wo sehen wir, ob es 
erfolgreich war?  
 
10. Sachverständigenkosten sind z.T. um 100 % gestiegen (Pkt.15),  

Warum? ist das für die PD-Analyse der Verwaltungsstrukturen? 
Beispiel Moorwegschule, JRG etc. von 7.200 € auf 15.000 €,  
 

11. Wie errechnen sich die Schwimmbadgebühren für die Schulen? (Pkt 12) 
 
12. Wie setzt sich der Umlageschlüssel für Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen zusammen? (Pkt. 25) 
 

13. Wie ist der Stand bei der Erhöhung / Einführung von Parkgebühren im gesamten 
Stadtgebiet? 
Die Stellungnahmen der Politik müssten vorliegen Wann erfolgt die Stellungnahme der 
Verwaltung? 

 
14. Investitionen, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen 

Beispiele: Solardächer für städtische Liegenschaften (Altstadtschule etc.), 
Neuanschaffung/Ersatz Parkscheinautomaten:  
Investitionen in Parkautomaten amortisieren sich laut Verwaltung sehr schnell 
(Investition von 308.000 Euro innerhalb eines Jahres) und erhöhen danach die 
Einnahmen der Stadt.  
Gleiches gilt für die Investition in PV-Anlagen für städtische Liegenschaften, die sich 
ebenfalls nach ein paar Jahren amortisieren und nicht nur Kosten einsparen, sondern 
auch zum Klimaschutz beitragen und den Zielen des Klimaschutzgesetzes folgen. 
 

Hat die Stadtverwaltung – wie im September-Workshop des Rates zugesagt– beim 
Innenministerium nachgefragt, ob Investitionen, die zu einer Konsolidierung des 
Haushaltes führen, zusätzlich in die ansonsten für 2025 gedeckelte Investitionsliste 
aufgenommen werden können?  
 

15. Herr Grass gab auf Nachfrage im letzten Planungausschuss u. a. an, dass im 
Haushaltsentwurf für den Bereich Bauen noch „Luft sein könnte“: 
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a) Regionalpark Wedeler Au, Wassererlebniszone: 37.700 €, evtl. reichen 30.000€. 
Lassen sich die Kosten ohne Qualitätsverlust reduzieren? 

b) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von Bebauungsplänen: 29.500 €, evtl. reichen 
20.000 €. Lassen sich die Kosten ohne Qualitätsverlust reduzieren? 

 
 
Wedel, 17.11.2024 
 
Dagmar Süß  
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 / Die GRÜNEN 
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